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Stadt 

Heidelberg 

D ruc ks ache: 

0 2 8 3 / 2 0 2 2 / B V    
D a t um: 

10.06.2022 

Fe de rführung: 

Dezernat IV, Kinder- und Jugendamt 

B e t eiligung: 

 

B e t reff: 

Be richt der Kinderbeauftragten  
Anhörung von Betroffenen gemäß § 33 Absatz 4 

Ge meindeordnung  
hier: Frau Nora Schönberger, Kinderbeauftragte in 
Be rgheim, oder Stellvertretung 

B e s c h l u s s v or l a g e  

B e ra tungsfolge: 

G remium: Sit zungstermin: B eh andlung: 
Z u stimmung zur Beschluss-
emp fehlung: 

Han dzeichen: 

Gemeinderat 13.10.2022 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

B eschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 20. Oktober 2022 
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B eschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Gemeinderat beschließt die Anhörung von Frau Nora Schönberger, Kinderbeauftragte 
in Bergheim, oder Stellvertretung als Betroffene gemäß § 33 Absatz 4 Gemeindeordnung. 
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Sitzung des Gemeinderates vom 13.10.2022 

Ergebnis: beschlossen 
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Begründung:  

Der Gemeinderat hat am 24.10.1996 die Einrichtung von Kinderbeauftragten in den Stadtteilen be-
schlossen. Die entsprechende Satzung wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 05. Oktober 
2017 dahingehend ergänzt, dass die Kinderbeauftragten alle zwei Jahre mündlich im Gemeinderat in 
öffentlicher Sitzung über ihre Arbeit berichten. 

Zuletzt wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 05. Oktober 2018 berichtet. Pandemiebedingt war 
2020 eine Berichterstattung nicht möglich. Der Bericht 2022 ist für die Sitzung des Gemeinderats am 
13.10.2022 vorgesehen. 

Frau Nora Schönberger oder Stellvertretung soll daher gemäß § 33 Absatz 4 Gemeindeordnung ge-
hört werden. Mit Frau Schönberger wurde eine Redezeit von zehn Minuten vereinbart. 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungspla-
ne s / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
 
keine 
 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine. 
 

gezeichnet 
Stefanie Jansen 
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